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Der Koalitionsvertrag beinhaltet hinsichtlich der digitalen Infrastrukturen viele Forderungen, 
die seit längerem von Praktiker:innen in den Ländern und Kommunen erhoben werden. So 
bekennen sich die Regierungsparteien erstmals zu einem Glasfaserinfrastrukturziel. Damit 
setzt der Bund um, was Länder wie Schleswig-Holstein und Thüringen schon länger erkannt 
haben: Die Grundlage einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur ist ein fl ächendeckendes 
Glasfasernetz bis in die Gebäude bzw. Wohnungen (FTTB/FTTH). Bei der Breitbandförderung 
möchte die Regierung dabei verstärkt auf das Betreibermodell als ordnungspolitisch sinnvolle 
Alternative zur bisher vorherrschenden Subventionspraxis setzen. Doch Verbände und 
Unternehmen versuchen dies durch geschickten Lobbyismus zu verhindern.
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Mit der Regierungsübernahme durch die Ampelkoaliti-
on verbindet sich – zumindest für einen Teil der Wähler-
schaft – die Hoff nung auf eine umfassende Modernisie-
rung Deutschlands. „Mehr Fortschritt wagen“ – so ist der 
Koalitionsvertrag überschrieben. Dass gerade in Fragen 
der Digitalisierung Deutschland eines Modernisierungs-
impulses bedarf, hat die Coronapandemie eindrucksvoll 
gezeigt. Eine „Einarbeitungsphase“ wird es für die neue 
Regierung kaum geben: Angesichts der langen Vorlauf-
zeiten vieler Prozesse und Entscheidungen muss die 
Koalition bereits im ersten Amtsjahr wesentliche strategi-
sche Entscheidungen treff en.

Die Regierung scheint erkannt zu haben, dass es um die 
langfristige, vollständige Erneuerung des vorhandenen 
Tele kommunikationsnetzes aus Kupfer durch Glasfaser-
kabel bis in Gebäude und Wohnungen geht. Will man 
die für den Moment noch leistungsfähigen Bestandsinf-
rastrukturen vollständig durch Glasfaser ersetzen, wäre 

ein Abschluss des fl ächendeckenden Überbaus bis 2030 
bereits ein hinreichend herausforderndes Ziel (Ilgmann, 
2019, 120). So ist es ein Stück politischer Ehrlichkeit und 
nicht Ausdruck eines fehlenden Ehrgeizes, wenn im Ko-
alitionsvertrag – entgegen schlechter Angewohnheiten 
vergangener Regierungen – keine Jahreszahl mit einer 
mehr oder weniger willkürlich gesetzten Downloadrate 
als Zielmarke vorgeben ist.

Doch hinsichtlich der konkreten Umsetzung, wie dieses 
Ziel erreicht werden soll, bleibt der Koalitionsvertrag im 
Ungefähren. Auf der einen Seite wird auf den Vorrang des 
eigenwirtschaftlichen Ausbaus privater Telekommunikati-
onsunternehmen verwiesen. Was wie eine politische Fest-
legung klingt, ist dabei nichts anderes als ein Verweis auf 
den europäischen Rechtsrahmen. Auf der anderen Seite 
soll dort, wo der Nachholbedarf am größten ist, allen vor-
an in weißen Flecken, durch den Staat investiert werden. 
Dabei soll das Betreibermodell Vorrang haben, unterstützt 
durch eine verstärkte Förderung von gemeindeübergrei-
fenden Ausbaugebieten („Clustern“) sowie schnellere und 
verbindlichere Markterkundungsverfahren.

Wie der damit einhergehende Widerspruch zwischen pri-
vaten und öff entlichen Interessen aufgelöst werden soll, 
dazu äußert sich der Koalitionsvertrag jedoch nicht. Er 
verweist lediglich abstrakt auf Potenzialanalysen, auf de-
ren Basis die Glasfaserausbauförderung ohne Aufgreif-
schwelle vorangetrieben werden soll. Insofern muss es 
nicht verwundern, dass mittlerweile eine erbitterte politi-
sche Diskussion darum entbrannt ist, wie die Potenzial-
analyse auszugestalten ist und welche Rolle sie hinsicht-
lich der Priorisierung des geförderten Glasfaserausbaus 
einnehmen soll (Breitband- und Mobilfunknetz, 2022).
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Diese Debatte ist indes für die Allgemeinheit nicht ohne 
Weiteres verständlich. Auf den ersten Blick handelt es sich 
um den vermeintlich bekannten Konfl ikt zwischen Befür-
wortenden des Glasfaserausbaus durch marktwirtschaft-
liche Effi  zienz auf der einen und den Anhänger:innen eines 
eher auf Daseinsvorsorge gerichteten staatlichen Modells 
auf der anderen Seite. Beim näheren Hinsehen wird aller-
dings deutlich, dass es gerade der organisierten Interes-
senvertretung der Telekommunikationsbranche weniger 
um Marktwirtschaft, sondern um knallharte Interessen-
vertretung geht. Würden die Verbände ihre Forderungen 
durchsetzen, bestünde die konkrete Gefahr, dass die 
eigentlich begrüßenswerten Festlegungen im Koalitions-
vertrag auf Ebene des Fördervollzugs durch geschickten 
Lobbyismus weitestgehend unbemerkt von einer größe-
ren Öff entlichkeit ad absurdum geführt würden.

Infrastrukturwettbewerb zulasten 

des ländlichen Raums

Die Branchenvertretung der Telekommunikationsunterneh-
men betont gerne und häufi g, dass der eigenwirtschaftli-
che Ausbau durch den Markt schneller und effi  zienter sei 
als das Handeln des Staates. Aufgrund des weltweiten An-
lagenotstands sei ausreichend privates Kapital vorhanden 
und dank kostengünstiger, innovativer Verlegeverfahren 
verlaufe der Glasfaserausbau auch im ländlichen Raum 
sehr erfolgreich. Wenn man daher die Förderung auf die-
jenigen Gebiete beschränke, die nicht wirtschaftlich seien, 
bedürfe es in allen anderen Regionen keiner aufwändigen 
Förderverfahren und keiner Steuergelder.

Die Befürwortenden des unbedingten Vorrangs des eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus verweisen auf die vermeintlich 
segensreichen Wirkungen des Infrastrukturwettbewerbs, 
der nachhaltiger sei als ein dienstebasierter Wettbewerb, 
weil die Marktteilnehmenden „unabhängiger voneinander 
agieren können und mehr Möglichkeiten zur Produktdiff e-
renzierung haben als bei einer gemeinsamen Infrastruktur“ 
(Monopolkommission, 2017, 62). Nach dieser Lesart sind 
eigene Infrastrukturen die Vorbedingung für dynamische 
Effi  zienz im Sinne von günstigen Verbraucherpreisen und 
Produktinnovation auf Ebene der Dienste.

Dieser Mythos vom effi  zienten Infrastrukturwettbewerb ent-
puppt sich indes bei einer ordnungspolitischen Analyse als 
Illusion. Denn Glasfasernetze bis in die Gebäude sind auf-
grund des hohen Anteils der Tiefbaukosten (je nach Schät-
zung 80 % bis 90 % der Gesamtausbaukosten) natürliche 
Monopole.1 Lässt man nun die Infrastruktur im Wettbewerb 

1 Die Charakterisierung des Glasfasernetzes als natürliches Monopol be-
deutet, dass Gesamtkosten zur fl ächendeckenden Erschließung dann 
besonders gering sind, wenn nur ein Unternehmen den Markt versorgt.

erstellen, drohen Ineffi  zienzen. Konkret bedeutet dies, dass 
in urbanen, dicht besiedelten Gebieten zum Teil mehrere 
Netze neben- und übereinander entstehen, während Unter-
versorgung dort herrscht, wo die Bevölkerungsdichte gering 
und die Anschlusskosten pro Haushalt damit erheblich hö-
her sind. Die fl ächendeckende Bereitstellung einer solchen 
Infrastruktur im Wettbewerb ist daher weder volkswirtschaft-
lich effi  zient, noch betriff t das Marktversagen nur wenige un-
wirtschaftliche Adressen (Ilgmann und Störr, 2020, 614).

Tatsächlich ist der Infrastrukturwettbewerb ein aus der Zeit 
gefallener Begriff . Denn er wurde zu einer Zeit geprägt, in 
dem die technologische Entwicklung der Netzinfrastruktur 
angesichts verschiedener, potenziell bedarfsdeckender 
Technologien (Vectoring, Ertüchtigung HFC-Netze, Glas-
faser, Satellit, Mobilfunk) nicht hinreichend klar war. Mit-
hin ging es um einen Wettbewerb zwischen Technologien, 
nicht um einen zwischen mehr oder weniger baugleichen 
Glasfasernetzen. Mit dem nun anstehenden Ausbau eines 
fl ächendeckenden Glasfasernetzes verliert der Infrastruk-
turwettbewerb daher seine Bedeutung – und bei entspre-
chender „Open-Access-Regulierung“ ohne negative Aus-
wirkungen für die Konsumierenden in Bezug auf Endkun-
denpreise und Innovationen (Braun et al., 2019).

Aber selbst wenn man gegenüber einer erfolgreichen 
staatlichen Open-Access-Regulierung sogenannter 
Bottle-Neck-Infrastrukturen skeptisch ist, bleibt zu kon-
statieren, dass ein Wettbewerb zwischen Glasfasernet-
zen nur in dicht besiedelten, urbanen Räumen entstehen 
wird. Denn das Potenzial für einen eigenwirtschaftlichen 
Infrastrukturwettbewerb zwischen Glasfasernetzen ist 
in Deutschland gering (Braun et al., 2019). Von den ver-
meintlichen Segnungen des Infrastrukturwettbewerbs 
würde langfristig also nur ein kleinerer Teil der Bevölke-
rung profi tieren, der dann nicht nur die beste Versorgung, 
sondern diese auch zum kleinsten Preis erhalten würde.

Dagegen entstehen im ländlichen Raum, wo die Bevölke-
rungsdichte gering und die tiefbaubedingten Anschluss-
kosten pro Haushalt damit erheblich höher sind,2 de facto 
Infrastrukturmonopole einzelner privater Telekommuni-
kationsunternehmen. Es fi ndet also kein Infrastruktur-
wettbewerb statt, sondern ein Wettlauf um die Errichtung 
einer dauerhaften, gebietsbezogenen marktbeherrschen-
den Stellung.3 Im Ergebnis werden Verbraucher:innen im 

2 Aus der Praxis der „weißen Fleckenförderung“ ist bekannt, dass die ho-
hen Anschlusskosten pro Haushalt im ländlichen Raum oftmals durch 
die Zuführung von Glasfaser über weite Strecken in entlegene Ortsteile 
und den damit verbundenen Tiefbaukosten verursacht werden.

3 Diese Monopolisierung ist übrigens der Grund, warum bei der Breit-
bandförderung des Bundes und der Länder für geförderte Infrastruktu-
ren eine Open-Access-Verpfl ichtung vorgeschrieben ist, deren Nicht-
beachtung zu einer Rückforderung der Subventionen führen würde.
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ländlichen Raum absehbar höhere Preise für die gleiche 
Infrastruktur zahlen, soweit es nicht einen entsprechen-
den regulatorischen Rahmen gibt.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Politik in den ver-
gangenen Jahren die Verfügbarkeit von Breitband- bzw. 
Glasfaseranschlüssen dem Bereich der Daseinsvorsorge 
zuordnet. Denn der Zugang zum Glasfasernetz ist zuneh-
mend angesichts der fortschreitenden Digitalisierung kein 
normales, privates Gut, auf das potenzielle Nutzende auf-
grund fehlender Verfügbarkeit oder hoher Preise einfach so 
verzichten können. Neben grundsätzlichen Fragen der ge-
sellschaftlichen Teilhabe und Zugang zu öff entlichen, digi-
talen Gütern spielen aus strukturpolitischer Sicht auch po-
sitive Externalitäten zwischen Nutzenden und Anbietenden 
von glasfaserbasierten Diensten eine Rolle, insbesondere in 
Form komplementärer Innovationen und neuer Geschäfts-
modelle (SVR, 2020, 327). Insofern erreicht ein Festhalten 
am unbedingten Primat des eigenwirtschaftlichen Ausbaus 
im Rahmen des Infrastrukturwettbewerbs das genaue Ge-
genteil von dem, was sich die Politik unter der Überschrift 
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ zum Ziel gesetzt hat.

Das Betreibermodell als Alternative

Angesichts der obenstehenden Nachteile der nur vermeint-
lich effi  zienten privaten Bereitstellung von fl ächendecken-
den Glasfaseranschlüssen versuchen der Bund und die 
Länder seit Jahren, das aus dem falsch gewählten Markt-
design herrührende Ungleichgewicht zwischen Stadt und 
Land mit milliardenschweren Fördermitteln auszugleichen. 
Doch der langsame Fortschritt der Förderprogramme hat 
die Erwartungen und die selbstgesteckten Ziele bislang 
nicht erfüllt. Dies liegt indes nicht daran, dass Förderung 
per se teurer und langsamer ist, sondern hat konkrete ver-
fahrenstechnische Gründe. Beseitigt man diese, wird auch 
die Geschwindigkeit im geförderten Ausbau zunehmen.

Zunächst ist zu beachten, dass die öff entliche Hand an 
die beihilferechtlichen Vorgaben der EU-Kommission ge-
bunden ist. Sie sehen vor, dass es Förderung für die Er-
richtung der Netzinfrastruktur nur bei „unterversorgten“ 
Anschlüssen gibt, soweit kein Telekommunikationsunter-
nehmen im Rahmen einer Abfrage der Ausbauabsichten 
(Markt erkundungsverfahren) verbindlich zusagt, das Ge-
biet innerhalb der nächsten drei Jahre auszubauen. Der-
zeit liegt die „Aufgreifschwelle“, unter der eine Adresse 
förderfähig wird, bei zuverlässig 100 Mbit/s im Download.4

4 Zusätzlich sind bereits heute gemäß § 1 Abs. 4 der Gigabitrahmen-
regelung des Bundes die Erschließung von sozioökonomischen 
Schwerpunkten im Sinne der EU-Leitlinien förderfähig, wenn das vor-
handene NGA-Netz Datenraten von weniger als 200 Mbit/s symmet-
risch (Up- und Download) zur Verfügung stellt.

Was sich zunächst beihilferechtlich plausibel anhört, führt 
in der Praxis zu absurden Ergebnissen. So können Ge-
meinden, in denen bereits heute „Supervectoring“ als 
Übergangstechnologie verfügbar ist, aktuell nur teilwei-
se mit Glasfaser ausgebaut werden. Denn faktisch rich-
tet sich die Förderfähigkeit einzelner Adressen nach der 
Entfernung zum nächsten Kabelverzweiger. Ursächlich 
dafür ist das widersinnige Festhalten der EU-Kommission 
an der Technologieoff enheit von Breitbandnetzen. Die 
Konsequenz: Sowohl im „weißen“ als auch im „grauen“ 
Fleckenprogramm wurden bislang im Rahmen der Förde-
rung oftmals Flickenteppiche erschlossen, statt Gemein-
den fl ächendeckend auszubauen. Tatsächlich gibt es 
Kommunen im ländlichen Raum, die mit jeder Anhebung 
der Aufgreifschwelle das Förderprogramm erneut durch-
laufen mussten – mit allen fi nanziellen und administrativen 
Hürden, die damit verbunden sind.

Insofern bietet das faktische Ende der Aufgreifschwelle 
ab 2023 die Chance, überall dort wo keine HFC-Netze 
vorhanden sind, ganze Ort bzw. Ortsteile wirklich fl ä-
chendeckend zu erschließen.5 Dies wird insbesondere 
im ländlichen Raum den geförderten Ausbau erheblich 
beschleunigen. Und bietet darüber hinaus die Möglich-
keit für öff entliche Gebietskörperschaften, bei der Breit-
bandförderung im Sinne des Koalitionsvertrags vermehrt 
auf das „Betreibermodell“ zu setzen. Damit würden die 
umfangreichen staatlichen Subventionen in wesentli-
chen Teilen nicht mehr privaten Telekommunikations-
unternehmen zugutekommen, sondern langfristig zum 
Vermögensaufbau der Kommunen beitragen. Denn beim 
Betreibermodell erfolgt der Glasfaserausbau der passi-
ven, physischen Infrastruktur (insbesondere Rohre und 
unbeschaltete Glasfaser) durch eine öff entlich-rechtliche 
Körperschaft, die dann den Betrieb des Netzes unter ei-
ner Open-Access-Verpfl ichtung ausschreibt. Die Erträge 
der Verpachtung können somit nicht nur einen Teil der In-
vestitionen der öff entlichen Hand fi nanzieren, sie können 
langfristig auch eine sichere, zusätzliche Einnahme für 
die kommunalen Haushalte generieren. Gleichzeitig ist 
ein solcher Wettbewerb „auf der Infrastruktur“ für ein na-
türliches Monopol das deutlich effi  zientere Marktdesign 
als ein Infrastrukturwettbewerb.

5 Gemäß § 1 Abs. 5 der Gigabitrahmenregelung des Bundes gilt ab 
dem 1.1.2023 für Haushalte dieselbe Aufgreifschwelle von weniger als 
200 Mbit/s symmetrisch (Up- und Download) wie für sozio-ökonomi-
sche Schwerpunkte. Diese Symmetrieanforderung können in der Re-
gel nur FTTB-Glasfaseranschlüsse erfüllen. Gemäß Abs. 7 sind indes 
solche Gebiete nicht förderfähig, in denen sich bereits zwei NGA-Net-
ze („schwarze“ Flecken) befi nden oder in denen die vorhandene oder 
innerhalb der nächsten drei Jahren geplante Telekommunikationsinf-
rastruktur der Endkundschaft eine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s 
zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann. Dies wird vor 
allem auf HFC-Netze zutreff en, die regelmäßig in auch von Vectoring 
erschlossenen Gebieten liegen.
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Im Übrigen sei auch darauf hingewiesen, dass eine solche 
staatliche Bereitstellung der passiven Infrastruktur positi-
ve Eff ekte auf die dynamische Effi  zienz der Telekommu-
nikationsmärkte haben kann. So entlastet die staatliche 
Finanzierung die Bilanzen der Unternehmen im Hinblick 
auf die damit einhergehende Notwendigkeit, erhebliche 
Fremdfi nanzierung aufzunehmen. Denn Investitionsmittel, 
die in den wenig innovativen Ausbau von Rohren und un-
beschalteter Glasfaser fl ießen, stehen nicht zur Finanzie-
rung von Produkt- und Dienstinnovationen zur Verfügung. 
Und nur am Rande sei erwähnt, dass nach Dafürhalten 
vieler Praktiker:innen aus Ländern und Kommunen eine 
glaubhafte Förderkulisse den eigenwirtschaftlichen Aus-
bau durch einen Wettlauf um die Gebietsmonopole deut-
lich beschleunigt. Somit erlaubt die beihilferechtskonfor-
me Bereitstellung der passiven Infrastruktur durch die 
öff entliche Hand eine ordnungspolitisch unbedenkliche 
Unterstützung des Digitalstandortes Deutschland.

Dass indes die meisten Telekommunikationsunterneh-
men an der integrierten Bereitstellung von Netz, Betrieb 
und Diensten festhalten, hat handfeste betriebswirt-
schaftliche Gründe. Denn die einmal auf Grundlage der 
passiven Infra struktur errichteten Gebietsmonopole er-
lauben langfristige und sichere Renditen.6 Insofern darf 
es nicht verwundern, dass angesichts des anhaltenden 
Niedrigzinsumfelds in den vergangenen Jahren vermehrt 
privates Kapital für den eigenwirtschaftlichen Ausbau 
vorhanden war.

Privatisierung der Netzinfrastruktur in den 1990ern 

als Fehlentscheidung

Folgerichtig scheint in Teilen von Politik und Öff entlich-
keit die Einsicht zu wachsen, dass die Privatisierung der 
physischen Netzinfrastruktur in den 1990er Jahren ord-
nungspolitisch eine Fehlentscheidung war. Diese ist aber 
angesichts der grundgesetzlichen und europarechtlichen 
Vorgaben mittlerweile kaum mehr zu korrigieren. Auch 
die Möglichkeit, den Netzausbau in Deutschland analog 
zu Frankreich mit Hilfe von Konzessionsverfahren effi  zi-
enter zu gestalten, hat der Bund nicht aufgegriff en. Dies 
ist umso bedauerlicher, als der Deutsche Landkreistag 
hierzu bereits vor rund fünf Jahren konkrete Überlegun-
gen vorgelegt hatte (Deutscher Landkreistag, 2017). Da-
her bleibt die Stärkung des Betreibermodells im Rahmen 
der Breitbandförderung derzeit das schnellste und prag-
matische Mittel, zumindest den geförderten Ausbau zu-
künftig stärker an den Erfordernissen einer digitalen Da-
seinsvorsorge auszurichten.

6 Vgl. beispielhaft die Ausführungen auf https://gigabitbuero.de/inter-
view/investitionen-in-gigabit-infrastruktur-rechnen-sich-interview-
mit-der-investmentgesellschaft-ardian/ (17. März 2022).

Damit der im Koalitionsvertrag verankerte Strategiewech-
sel in der Förderung hin zum Betreibermodell aber Erfolg 
haben kann, müssen die Voraussetzungen stimmen. Ins-
besondere bedarf es geförderter Gebiete, die sich be-
triebswirtschaftlich tragen. Dies bedeutet, dass die Netze 
in den Fördergebieten zumindest so viel Ertrag aus der Ver-
pachtung des Betriebs erwirtschaften, dass die laufenden 
Kosten – Betrieb, Erhalt und Verwaltung – gedeckt sind. 
Denn die Förderung von Bund und Ländern beinhaltet im 
Wesentlichen nur die Investitionskosten über den Zweck-
bindungszeitraum, der in der Regel sieben Jahre beträgt. 
Aus den Erfahrungen des Weiße-Flecken-Programms 
heraus ist dies kein Selbstläufer: So gibt es immer wie-
der Netztopologien, wo nach einem eigenwirtschaftlichen 
Ausbau Randlagen übrigbleiben, bei denen sich selbst bei 
einer 100 %-Förderung der Investition kein Telekommuni-
kationsunternehmen für den Ausbau fi ndet, da die langfris-
ten Betriebskosten über den Erträgen liegen.

Hinzu kommt eine verteilungspolitische Komponente, denn 
aus fi skalischer Sicht wäre es wünschenswert, dass diese 
Erlöse aus der Verpachtung auch einen (wesentlichen) Teil 
der Investitionskosten abdecken würden. Wenn aber ge-
mäß der Forderung der Verbände nur die nachweisbar un-
wirtschaftlichen Adressen gefördert werden dürfen, wird 
die Förderung für die öff entliche Hand ungleich teurer, da 
vergleichsweise renditestarke Lagen nicht mehr zur Finan-
zierung von Außenlagen herangezogen werden können. 
Oder der Staat verzichtet auf die Erschließung solcher Ad-
ressen, was wiederum der Defi nition von Glasfaser als Teil 
der digitalen Daseinsvorsorge widerspricht.

Im Ergebnis wird deutlich, dass der Wegfall der Aufgreif-
schwelle ab 2023 für Deutschland letztmalig die Chance 
bietet, zumindest im Rahmen der europarechtlich zuläs-
sigen Breitbandförderung dem ineffi  zienten Marktdesign 
zumindest beim Ausbau der grauen Flecken einen eige-
nen konzeptionellen Ansatz entgegenzusetzen. Dies be-
darf allerdings der Bereitschaft, die heute unter dem ak-
tuell geltenden beihilferechtlichen Rahmen bestehenden 
Spielräume bei der Defi nition von Fördergebieten zu nut-
zen und hinreichend große und ertragsstarke Gebiete zu 
defi nieren. Damit würden die Möglichkeiten der privaten 
Anbietenden, sich durch „Rosinenpicken“7 möglichst ein-
träglich Gebietsmonopole zu sichern, beschnitten. Kein 
Wunder also, dass die privaten Telekommunikationsun-
ternehmen, deren Verbände sowie die dahinterstehenden 
Investierenden eine solche Neuausrichtung der Förde-
rung unbedingt verhindern wollen.

7 Als Rosinenpicken wird die Praxis bezeichnet, im Netzausbau nur dieje-
nigen Adressen mit einem hohen Ertragswert eigenwirtschaftlich auszu-
bauen und die übrigen Adressen entweder nicht oder nur mittels staatli-
cher Förderung auszubauen, um so die betriebswirtschaftliche Rendite 
zulasten der fl ächendeckenden Versorgung zu maximieren.
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Potenzialanalyse: den geförderten Glasfaserausbau 

den privaten Interessen unterordnen

Mit der Amtsübernahme der neuen Regierung haben die 
Verbände begonnen, den Koalitionsvertrag in ihrem Sinne 
zu interpretieren, um eine eff ektive Förderung zu verhin-
dern. Im Kern steht die Behauptung, dass die Koalitions-
fraktionen mit der Potenzialanalyse ein gutes Werkzeug 
benannt hätten, mit dem zukünftig eigenwirtschaftlich 
ausbaubare Gebiete („Potenzialgebiete“) aus den auf-
wändigen Markterkundungs- und Förderverfahren her-
ausgehalten werden können. Ausgangspunkt der Über-
legungen der Unternehmen und ihrer Verbände ist, dass 
die bislang beihilferechtlich vorgeschriebenen Markter-
kundungsverfahren allein nicht geeignet seien, um privat-
wirtschaftliches Ausbaupotenzial festzustellen. Als Be-
gründung wird genannt, dass die Unternehmen nicht für 
das gesamte Bundesgebiet verbindliche Ausbauzusagen 
über einen Drei-Jahres-Zeithorizont machen könnten.

Diese vermeintliche Fehlkonstruktion soll durch eine un-
ternehmensfreundliche Ausgestaltung der Potenzialana-
lyse geheilt werden, sodass nur in Gebieten, die nach 
festzulegenden Kriterien ohne eigenwirtschaftliches Aus-
baupotential sind, Förderverfahren samt beihilferechtlich 
vorgeschriebenen Markterkundungsverfahren gestar-
tet werden können. Welche Gebiete dabei als eigenwirt-
schaftliche Potenzialgebiete gelten, soll dabei von einer 
fachkundigen und neutralen Institution für eine Dauer von 
24 bis 36 Monaten bestimmt werden. Dabei sollen objek-
tive Kriterien wie Versorgungssituation, Einwohnerdichte, 
-struktur, Topologie, aber auch Expertengespräche mit 
ausbauenden Netzbetreibenden einfl ießen. Darüber hi-
naus wird teilweise gefordert, dass in die Analyse auch 
freiwillige Vorhersagen und Planungsberechnungen der 
Unternehmen einfl ießen, wobei diese je nach Vorhersage-
zeitraum von ein, drei oder bis zu fünf Jahren unterschied-
lich verbindlich sein sollen.

Off ensichtlich laufen die Vorschläge der Verbände da-
rauf hinaus, die Förderung größerer Gebiete um Jahre 
zu verzögern. Dahinter steht aber vermutlich noch eine 
grundsätzlichere Überlegung. Soweit sich Kommunen für 
das im Koalitionsvertrag präferierte Betreibermodell ent-
scheiden wollen, hängen die wirtschaftlichen Risiken und 
Chancen der Errichtung der passiven Infrastruktur we-
sentlich vom Ertragswert der zugehörigen Adressen ab. 
Würde man per Potenzialanalyse dichter besiedelte Ge-
biete per se oder aufgrund unverbindlicher Ansagen von 
Unternehmen für Jahre aus der Förderung herausneh-
men, blieben für solche laut Koalitionsvertrag erwünsch-
ten Vorhaben nur noch unzusammenhängende Gebiete 
mit geringem bis negativem Ertragswert. Nicht nur würde 
die Förderung und damit der fl ächendeckende Ausbau 

über Jahre verzögert, sondern auch das Betreibermodell 
eff ektiv verhindert. Auf diese Weise würden die Telekom-
munikationsunternehmen nicht nur einen ordnungspoli-
tischen unbedenklichen, wenn nicht wünschenswerten 
Wettbewerb mit der öff entlichen Hand um die passive In-
frastruktur vermeiden, sondern auch erreichen, dass die 
staatlichen Subventionen weiterhin ihnen und nicht den 
Kommunen zufl ießen.

Dies wird im Übrigen auch daran deutlich, dass die Ver-
bände durchaus eine Förderung in Potenzialgebieten vor-
sehen wollen. Für den Fall, dass der eigenwirtschaftliche 
Ausbau in einem Potenzialgebiet nicht alle Adressen er-
fasst, sollen ergänzend Förderverfahren für nicht erfass-
te Adressen möglich sein. Damit soll das Rosinenpicken 
auch in den für den eigenwirtschaftlichen Ausbau reser-
vierten Gebieten möglich werden und staatliche Subven-
tionen über die Wirtschaftslückenförderung an die Tele-
kommunikationsunternehmen fl ießen.

Auch ist die Befürchtung der Branche, dass mit dem Weg-
fall der Aufgreifschwelle ab 2023 fl ächendeckende Förder-
verfahren zu erwarten sind, unzutreff end. Zum einen wird 
der Bund angesichts der geopolitischen Entwicklung der 
vergangenen Tage und Wochen zukünftig vermutlich eher 
weniger als mehr Mittel zur Förderung bereitstellen. Zum 
anderen sieht das Programm nach wie vor eine erhebliche 
Mitfi nanzierung von Ländern und Kommunen vor. Ange-
sichts der aktuellen Entwicklung sowie der Kosten der Co-
ronapandemie bleibt die Kofi nanzierung gerade für struk-
turschwache Bundesländer eine erhebliche Herausforde-
rung.8 Aus der Verfügbarkeit der öff entlichen Mittel heraus 
wird es daher ohnehin eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit privaten Telekommunikationsunternehmen sowie 
eine Priorisierung des geförderten Ausbaus geben müssen.

Insofern bedarf es keiner Potenzialanalyse als einem der 
Förderung vorgeschalteten Verfahren. Denn das Markter-
kundungsverfahren bietet den Telekommunikationsunter-
nehmen bereits einen ausreichenden, verbindlichen bei-
hilferechtlichen Schutz vor staatlicher Förderung. Letzt-
lich würde die Umsetzung der Vorschläge der Verbände 
das Fallen der Aufgreifschwelle ab 2023 – eine der we-
sentlichen Verhandlungserfolge der alten Bundesregie-
rung in Brüssel – obsolet machen.

Daher ist es zu begrüßen, dass der Bund in seinem nun 
vorgelegten Eckpunktepapier zur Gigabitstrategie an-
kündigt, auf ein vorgeschaltetes Verfahren verzichten zu 

8 Soweit der Bund an der substanziellen Mitfi nanzierung der Länder 
festhält, besteht die Gefahr, dass die Fördermittel zunächst vor allem 
eher wohlhabenden Regionen zur Verfügung stehen. Dies würde ge-
rade ostdeutsche Flächenländer mit im Bundesvergleich schlechten 
Versorgungsraten erneut benachteiligen.
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wollen. Kritisch zu bewerten bleibt, dass eine Priorisie-
rung der Förderung zumindest in erster Näherung anhand 
der Zahl der weißen Flecken in einem Fördergebiet erfol-
gen soll. Um eine Wiedereinführung der Aufgreifschwelle 
durch die Hintertür zu vermeiden und tragfähige Betrei-
bermodelle zu ermöglichen, ist es somit entscheidend, 
dass den Ländern – wie vom Bund angekündigt – tat-
sächlich der Spielraum eingeräumt wird zu entscheiden, 
in welchen Gebieten zukünftig gefördert ausgebaut wird 
(Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022).

In den Eckpunkten fehlt es allerdings an Vorschlägen, 
im Sinne des Koalitionsvertrags das bestehende Mark-
terkundungsverfahren zu stärken. Dreh- und Angelpunkt 
muss es sein, für die Anerkennung von eigenwirtschaft-
lichen Ausbauansagen nachvollziehbare, einheitliche 
Standards gemäß den Vorgaben des Beihilferechts zu 
entwickeln. Denn die Umsetzung der Weiße-Flecken-
Förderung seit 2015 hat gezeigt, dass gerade unter-
schiedliche rechtliche Bewertungen von Ausbauzusagen 
von Unternehmen durch Kommunen bzw. deren rechtli-
che Beratung dazu geführt hat, dass es in vielen Fällen zu 
Überbau und/oder mitunter mehrjährigen Verzögerungen 
durch Anpassungen von Fördergebieten gekommen ist. 
Hierfür kann eine von unabhängiger Seite erstellte Poten-
zialanalyse in der Tat eine sinnvolle Rolle spielen, gibt sie 
doch den Kommunen sowie den Bewilligungsbehörden 
von Bund und Ländern ein weiteres, objektives Kriterium 
hierfür an die Hand.

Mit der Potenzialanalyse das 

Markterkundungsverfahren objektivieren

Potenzialanalysen sind bislang nur aus Nordrhein-Westfa-
len bekannt. Dort wurden auf Basis aktueller Versorgungs-
daten anhand objektiver Kriterien Gebiete identifi ziert, die 
über das Potenzial für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau 
verfügen.9 Eine Adressgruppe wird dabei als Potenzial-
gebiet ausgewiesen, wenn die Entfernung (Luftlinie) zwi-
schen den Adressen höchsten 100 Meter sowie die Min-
destanzahl von Adressen im Ausbaugebiet (Cluster) 200 
Adressen bzw. 300 Haushalte beträgt. Die auf diese Weise 
identifi zierten Potenzialgebiete werden anschließend den 
Kommunen auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte 
zur Verfügung gestellt. Die Informationen sollen seitens der 
öff entlichen Verwaltung dazu genutzt werden, im Dialog 
mit den dort tätigen Netzbetreibenden, eigenwirtschaftli-
che Lösungen zu entwickeln bzw. zu initiieren, z. B. durch 
die branchenüblichen Vorvermarktungen. Eine Verbindung 
zu möglichen Förderverfahren besteht indes nicht.

9 Vgl. https://www.gigabit.nrw.de/breitbandausbau-in-nrw/karte-poten-
zialgebiete.html (9. März 2022).

Inwieweit das Vorgehen geeignet ist, den eigenwirtschaft-
lichen Ausbau zu beschleunigen, lässt sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht sicher feststellen. Gleichwohl 
gibt es zumindest anekdotisch Evidenz, dass das „Mat-
ching“ zwischen Kommunen und Netzbetreibenden noch 
verbessert werden kann. Denn die Unternehmen sind in 
vielen Fällen auf die Kommunen nicht nur wegen der not-
wendigen Bau- und Schachtgenehmigungen angewie-
sen, sondern auch im Hinblick auf die politische Unter-
stützung bei der Vorvermarktung der Produkte.

Das Modell aus Nordrhein-Westfalen kann zudem auch ei-
ne gute Grundlage für eine – wie im Koalitionsvertrag gefor-
derte – Optimierung der Markterkundungsverfahren sein. 
Denn die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass 
die adressscharfe Abgrenzung von eigenwirtschaftlichem 
und gefördertem Ausbau die größte operationelle Heraus-
forderung in der Breitbandförderung darstellt. Dabei fehlt es 
bislang an einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Dies liegt 
insbesondere daran, dass die Umsetzung der Förderung in 
vielen Fällen auf Ebene einzelner Kommunen erfolgt, die bei 
der Umsetzung wiederum auf spezialisierte technische Be-
ratung mit heterogener Qualität angewiesen sind.

Das Markterkundungsverfahren im Rahmen der Breit-
bandförderung ist in der sogenannten Gigabit-Rahmen-
regelung vorgeschrieben, die für die Vereinbarkeit der 
Fördermaßnahmen von Bund und Ländern mit dem EU-
Beihilfenrecht maßgeblich ist. In dessen Rahmen sind 
alle Telekommunikationsunternehmen hinsichtlich eines 
potenziellen Fördergebiets über eine zentrale Websi-
te aufzufordern, „ihre aktuellen zuverlässig erreichba-
ren Up- und Downloadgeschwindigkeiten, zugesicherte 
Maßnahmen zur Aufrüstung von Netzteilen und ihre ak-
tuelle Infrastruktur der öff entlichen Hand off enzulegen 
sowie substantielle und konkrete Ausbaupläne in Form 
eines projektspezifi schen Meilensteinplans hinsichtlich 
Zeitpunkt und Umfang des Ausbaus der jeweiligen Ge-
biete für die nächsten drei Jahre vorzulegen.“10 Die Um-
setzung erfolgt in der Förderrichtlinie des Bundes in der 
Ziff er 5.4 unter Verweis auf durch die Bewilligungsbehör-
den bereitgestellte Muster über die Vereinbarung einer 
verbindlichen Ausbauzusage.

Durch die Herkunft aus dem europäischen Beihilferecht 
werden daher alle Vorschläge zur schnelleren und ver-
bindlicheren Ausgestaltung des Verfahrens den europa-
rechtlichen Anforderungen genügen müssen. Insofern ist 
es zwar zu begrüßen, dass mit der Novelle des Telekom-

10 Vgl. hierzu § 4 Abs. 2 Satz 1 der Rahmenregelung der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Unterstützung des fl ächendeckenden Aufbaus 
von Gigabitnetzen in grauen Flecken, https://www.bmvi.de/Shared-
Docs/DE/Anlage/DG/Digitales/gigabit-rahmenregelung.pdf?__
blob=publicationFile (8. März 2022).



Wirtschaftsdienst 2022 | 5
372

Analysen Digitalisierung  

munikationsgesetzes in § 155 Abs. 5 festgelegt wurde, 
dass in Förderrichtlinien vorgesehen werden kann, dass 
Ausbauzusagen privater Unternehmen nur dann berück-
sichtigt werden müssen, wenn sich die Unternehmen 
gegenüber einer Kommune vertraglich verpfl ichten, den 
gemeldeten eigenwirtschaftlichen Ausbau vorzunehmen. 
Allerdings hat diese Änderung einen rein deklaratorischen 
Charakter, denn bindend sind die Bestimmungen des 
Beihilferechts. Entscheidend ist daher, dass die Gigabit-
Rahmenregelung eine solche Kann-Regelung vorsieht. 
Dass eine solche Bestimmung europarechtlich möglich 
ist, stellt keine neue Entwicklung dar. Bereits 2016 hatte 
die EU-Kommission in einer Entscheidung das italieni-
sche Breitbandprogramm betreff end einer solchen Rege-
lung als beihilferechtskonform akzeptiert.11

Unbeschadet der beihilferechtlichen Zulässigkeit greifen 
die Versuche, eigenwirtschaftliche Ausbauzusagen durch 
vertragliche Regelungen verbindlich zu gestalten, in der 
Praxis vielfach ins Leere. Denn die Unternehmen werden 
verbindliche Zusagen nur sehr selten abgeben wollen, da 
damit betriebswirtschaftliche Risiken verbunden sind. So 
ist das Erreichen einer Vorvermarktungsquote bei vielen 
Anbietenden Vorrausetzung für einen eigenwirtschaftlichen 
Ausbau. Die entsprechenden Vertriebsergebnisse liegen 
aber zum Zeitpunkt des Markterkundungsverfahrens in der 
Regel noch nicht vor. Auch wenn die Konsequenz aus einem 
Vertragsbruch letztlich nur die Förderfähigkeit der zuvor ge-
sperrten Adressen bedeutet, fürchten die Unternehmen zu 
Recht den damit verbundenen Reputationsschaden.

Dass die rechtliche Verbindlichkeit angesichts fehlender 
Sanktionsmöglichkeiten sich ohnehin als stumpfes Schwert 
erweist, ist aus dem Vollzug des Weiße-Flecken-Programms 
bekannt. Zwar kann bei einem Vertragsbruch des Unterneh-
mens das besagte Gebiet ohne ein weiteres Markterkun-
dungsverfahren in die Förderung aufgenommen werden. 
Dies bedeutet aber für die Kommunen entweder die Anpas-
sung des bestehenden Projekts oder eine vollständige Neu-
bewilligung – beides geht mit erheblichem Zeitverzug sowie 
fi nanziellen und administrativen Kosten einher. Dies ist umso 
gravierender, wenn die Nichterfüllung von Ausbauzusagen 
nur einzelne Adressgruppen oder Adressen mit negativem 
Ertragswert betriff t. Dann ist selbst eine geförderte Erschlie-
ßung oftmals nicht mehr zu vertretbaren Kosten möglich.

Die Kommunen stehen somit vor einem Dilemma. Erken-
nen sie eine Ausbauzusage trotz fehlender Verbindlichkeit 
an und der Eigenausbau erfolgt nicht, verbleiben unter-

11 Zum Teil wurde bis vor kurzem in der Literatur die Auff assung vertre-
ten, dass eine vertragliche Verpfl ichtung erst dann verlangt werden 
kann, wenn nach einer Gesamtwürdigung der gemäß NGA-Rahmen-
regelung vorzulegenden Unterlagen eine unzureichende Glaubhaft-
machung besteht (König und Prior, 2019, 80 f.).

versorgte Gebiete, sodass eine langwierige Anpassung 
des Förderprojekts notwendig wird. Berücksichtigen sie 
ihn indes nicht und das Telekommunikationsunternehmen 
baut trotzdem aus, muss wiederum entweder das Förder-
projekt aufwändig angepasst werden oder es erfolgt so-
gar ein staatlich subventionierter Überbau.

Eine Lösung im Sinne eines Allheilmittels gibt es nicht, 
daher wecken sowohl das Telekommunikationsgesetz als 
auch der Koalitionsvertrag hinsichtlich der Verbindlichkeit 
solcher Verfahren falsche Erwartungen. Eine Verbesse-
rung kann nur auf operativer Ebene durch eine Professi-
onalisierung der Förderverfahren auf Seiten der öff entli-
chen Hand erfolgen. Denn letztlich wird die Frage, ob man 
einen eigenwirtschaftlichen Ausbau bei mangelnder Ver-
bindlichkeit trotzdem anerkennt, eine Prognoseentschei-
dung bleiben, die gute Marktkenntnis erfordert. Daher 
ist es sinnvoll, zukünftig die Förderung über Zusammen-
schlüsse von Gemeinde und Landkreisen oder sogar wie 
in Thüringen über landesweit tätige kommunale Gesell-
schaften abzuwickeln.

Um die Qualität der Prognoseentscheidung zu verbes-
sern und zu objektivieren, kann eine Potenzialanalyse ei-
ne wichtige Rolle spielen. Wenn eine Ausbauansage einen 
hohen Anteil an Adressen enthält, die nach den objektiven 
Kriterien einer solchen Analyse für einen eigenwirtschaft-
lichen Ausbau zugänglich sind, sollte dies die Prognose-
entscheidung der Kommune dahingehend beeinfl ussen, 
eine solche Ausbauzusage trotz fehlender Verbindlichkeit 
anzuerkennen. Umfasst die Ausbauzusage indes größere 
Gebiete mit eigenwirtschaftlich schwierig zu erschließen-
den Gebieten, wäre dies ein Hinweis darauf, eine solche 
Ausbauansage nicht anzuerkennen. Dabei kann eine Po-
tenzialanalyse natürlich nicht das einzige Kriterium bei der 
Prognoseentscheidung sein; so sollte z. B. das Verhalten 
eines Unternehmens hinsichtlich seiner in der Vergangen-
heit abgegeben Zusagen ebenso eine Rolle spielen wie 
die Zusicherung, im Rahmen des eigenwirtschaftlichen 
Ausbaus durch innerbetriebliche Quersubventionierung 
auch schwer erschließbare Adressen mitauszubauen.

In letzter Konsequenz wird es darum gehen, im beste-
henden Rechtsrahmen in der operativen Umsetzung der 
Programme einen Interessenausgleich zwischen öff entli-
chen und privaten Akteur:innen herbeizuführen. Dies wird 
gerade dann notwendig sein, wenn zukünftig das Betrei-
bermodell Vorrang haben soll. Denn dies bedingt, dass 
die öff entliche Hand auch solche Adressen erschließt, 
die einen positiven Ertragswert haben, sodass sich Net-
ze langfristig vermarkten bzw. verpachten lassen. Dafür 
ist es notwendig, dass der Bund die abschließende Ent-
scheidung über die Priorisierung von Förderung in die 
Hände der Länder legt.
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Für dabei notwendigen Interessenausgleich kann eine Po-
tenzialanalyse für beide Seiten ein geeignetes Instrument 
sein, um auf Basis objektiver Kriterien zu verhandeln. Dies 
bedingt aber, dass der Förderverzug auf staatlicher Seite 
professionalisiert wird. Die Chancen dafür stehen gut: Die 
bestehenden Verfahren sind mittlerweile eingeübt und die 
meisten Bundesländer haben die Förderung mittlerweile, 
wenn nicht auf Landesebene, zumindest auf Ebene der 
Landkreise konzentriert.
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Title: The Expansion of the Fibre Optic Network in Germany: Switching the Lights to Green
Abstract: The coalition agreement of the new German government meets many of the demands previously made by practitioners at the 
state and local level. For the fi rst time, the ruling parties have committed to an infrastructure objective. The federal government thereby 
implements a strategic decision that states like Schleswig-Holstein and Thuringia have made before: the basis for a sustainable digital 
infrastructure is a comprehensive optic fi bre network to the building/home (FTTB/FTTH). As to state subsidies, the so-called “Betreiber-
modell” off ers an effi  cient policy alternative to the current predominantly used system of state subsidies. However, private interest is 
trying to undermine this change in policy at the implementation level.


